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Abschnitt 5
Änderung der APO-BK Anlage D

Die APO-BK Anlage D wird wie folgt geändert:

 1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „Anlage D
 Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums 
  und der Fachoberschule,
 Klasse 13 (§ 22 Absatz 5 Nummer 3 und Absatz 6 
 Nummer 2)“.

 2.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)   Die Angaben zu § 1 bis § 4 werden wie folgt ge-
fasst:

  „§ 1 Qualifi kationen und Abschlüsse

  § 1a Aufbau

  § 1b Gliederung

  § 2 Organisation

  § 3 Aufnahme

  2. Abschnitt
  Bestimmungen für die Bildungsgänge des 
  Beruflichen Gymnasiums

  1. Unterabschnitt
  Schullaufbahnberatung

  § 3a Auslandsaufenthalte

   §  3b Information, Beratung, Dokumentation der 
Schullaufbahn

  2. Unterabschnitt
  Bestimmungen für den Unterricht

   § 4 Grundstruktur des Unterrichts, Fächer, Kurse, 
Aufgabenfelder“.

 b)   Die bisherigen Unterabschnitte 2 bis 9 werden 
Unterabschnitte 3 bis 10.

 c)  Die Angabe zu § 45 wird wie folgt gefasst:

  „§ 45 Grundlagen des Unterrichts“.

 3.   In §  1 Absatz  1 werden nach dem Wort „Kenntnis-
sen“ ein Komma und die Wörter „Fähigkeiten und 
Fertigkeiten“ angefügt.

 4.   Nach § 1 werden die folgenden §§ 1a und 1b einge-
fügt:

 „§ 1a
 Aufbau

 (1) Das Berufl iche Gymnasium umfasst

 1.   einfachqualifi zierende Bildungsgänge, die zur all-
gemeinen Hochschulreife in Verbindung mit be-
rufl ichen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkei-
ten führen und

 2.   doppeltqualifi zierende Bildungsgänge, die zu ei-
nem Berufsabschluss nach Landesrecht und zur 
allgemeinen Hochschulreife führen.

  (2) Die Fachoberschule, Klasse 13 umfasst Bildungs-
gänge, die berufl iche Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten vertiefen und die allgemeine Hochschul-
reife oder die fachgebundene Hochschulreife vermit-
teln.

 § 1b
 Gliederung

  (1) Das Berufl iche Gymnasium gliedert sich in die 
Fachbereiche

 1.  Ernährung,

 2.  Gestaltung,

 3.  Gesundheit und Soziales,

 4.  Informatik,

 5.  Technik und

 6.  Wirtschaft und Verwaltung.

  Die Bildungsgänge des Berufl ichen Gymnasiums 
werden gemäß den Anlagen D 1 bis D 28 den Fachbe-
reichen und gegebenenfalls deren fachlichen 
Schwerpunkten zugeordnet.

  (2) Die Fachoberschule, Klasse 13 gliedert sich in die 
Fachbereiche

 1.  Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie,

 2.  Ernährung und Hauswirtschaft,

 3.  Gestaltung,

 4.  Gesundheit und Soziales,

 5.   Technik , gegliedert in die fachlichen Schwer-
punkte

  a)  Bau- und Holztechnik,

  b)  Elektrotechnik,

  c)  Metalltechnik,

  d)  Textiltechnik und Bekleidung,

  e)  Drucktechnik und

  f)  Physik, Chemie, Biologie,

 6.  Wirtschaft und Verwaltung.“

 5.  In § 2 wird die Überschrift wie folgt gefasst:

 „§ 2
 Organisation“.

 6.   In §  2 Absatz  1 Satz  2 werden nach dem Wort 
„Kenntnissen“ die Wörter „Fähigkeiten und Fertig-
keiten“ eingefügt.

 7.   In § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wie folgt gefasst:

  „§ 3
  Aufnahme“.

 b)  Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Schülerinnen und Schüler, die den schulischen 
Teil der Fachhochschulreife erworben haben, kön-
nen unter Beibehaltung des Fachbereichs und ge-
gebenenfalls des fachlichen Schwerpunkts in die 
Jahrgangsstufe 12 der Bildungsgänge des Berufl i-
chen Gymnasiums aufgenommen werden.“

 8.   Nach §  3 wird folgende Zwischenüberschrift einge-
fügt:

 „2. Abschnitt
 Bestimmungen für die Bildungsgänge 
 des Beruflichen Gymnasiums

 1. Unterabschnitt
 Schullaufbahnberatung“.

 9.   Die Zwischenüberschrift nach §  3b („2. Abschnitt 
Bestimmungen für die Bildungsgänge des Berufl i-
chen Gymnasiums  1. Unterabschnitt  Bestimmungen 
für den Unterricht“) wird durch die Zwischenüber-
schrift

 „2. Unterabschnitt
 Bestimmungen für den Unterricht“

 ersetzt.

10.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  4 Nummer  2 wird nach den Wörtern 
„Gesellschaftslehre mit Geschichte,“ das Wort 
„Korrespondenz,“ und nach den Wörtern „Spezi-
elle Betriebswirtschaftslehre,“ das Wort „Überset-
zung,“ eingefügt.

 b)   In Absatz  7 werden die Wörter „Richtlinien und 
Lehrpläne (Bildungspläne)“ durch das Wort „Bil-
dungspläne“ ersetzt.

11.   In § 5 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „ganzen“ durch 
das Wort „gesamten“ ersetzt.

12.   In der Zwischenüberschrift vor § 8 wird die Angabe 
„2. Unterabschnitt“ durch die Angabe „3. Unterab-
schnitt“ ersetzt.
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13.   In § 10 werden die Wörter „Richtlinien und Lehrplä-
ne (Bildungspläne)“ durch das Wort „Bildungspläne“ 
ersetzt.

14.  § 13 a wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 und Absatz 2 wird jeweils Satz 2 wie 
folgt gefasst:

   „Der Erwerb der Fachhochschulreife erfolgt nach 
den Bestimmungen der Gleichwertigkeitsverord-
nung.“

 b)   In Absatz  6 wird der Klammerzusatz nach dem 
Wort „Praktikums“ durch die Wörter „gemäß der 
Gleichwertigkeitsverordnung“ ersetzt.

15.   In der Zwischenüberschrift vor § 14 wird die Angabe 
„3. Unterabschnitt“ durch die Angabe „4. Unterab-
schnitt“ ersetzt.

16.  § 18 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 werden die Wörter „Richtlinien und 
Lehrpläne (Bildungspläne)“ durch das Wort „Bil-
dungspläne“ ersetzt.

 b)   In Absatz  2 wird die Wörter „Lehrpläne (Bil-
dungspläne)“ durch das Wort „Bildungspläne“ er-
setzt.

17.   In der Zwischenüberschrift vor § 28 wird die Angabe 
„4. Unterabschnitt“ durch die Angabe „5. Unterab-
schnitt“ ersetzt.

18.   In § 28 Absatz 3 werden die Wörter „Richtlinien und 
Lehrplänen (Bildungspläne)“ durch das Wort „Bil-
dungsplänen“ ersetzt.

19.   In § 29 Satz 6 werden vor den Wörtern „fachprakti-
schen Prüfung“ die Wörter „mündlichen und einer“ 
eingefügt.

20.   In der Zwischenüberschrift vor § 30 wird die Angabe 
„5. Unterabschnitt“ durch die Angabe „6. Unterab-
schnitt“ ersetzt.

21.   In der Zwischenüberschrift vor § 35 wird die Angabe 
„6. Unterabschnitt“ durch die Angabe „7. Unterab-
schnitt“ ersetzt.

22.   In der Zwischenüberschrift vor § 39 wird die Angabe 
„7. Unterabschnitt“ durch die Angabe „8. Unterab-
schnitt“ ersetzt.

23.   In der Zwischenüberschrift vor § 40 wird die Angabe 
„8. Unterabschnitt“ durch die Angabe „9. Unterab-
schnitt“ ersetzt.

24.   In der Zwischenüberschrift vor § 42 wird die Angabe 
„9. Unterabschnitt“ durch die Angabe „10. Unterab-
schnitt“ ersetzt.

25.   In §  44 wird das Wort „besteht“ durch die Wörter 
„erfolgreich abgeschlossen hat“ ersetzt.

26.  § 45 wird wie folgt gefasst:

 „§ 45
 Grundlagen des Unterrichts

  Für den Unterricht gelten die Bildungspläne für den 
jeweiligen Bildungsgang.“

27.  In § 52 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:

 „Die Abiturprüfung gilt als nicht bestanden.“

28.   In § 54 Absatz 3 werden die Wörter „Richtlinien und 
Lehrpläne“ ersetzt durch das Wort „Bildungspläne“.

29.  § 56 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

  „(5) In Fächern, die schriftlich und mündlich geprüft 
wurden, ermittelt der Fachprüfungsausschuss die 
Abschlussnote auf der Grundlage der Vornote und 
der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung und münd-
lichen Prüfung in jeweils einfacher Gewichtung. In 
Fächern, die nur mündlich geprüft wurden, ermittelt 
der Fachprüfungsausschuss die Abschlussnote auf 
der Grundlage der Vornote und des Ergebnisses der 
mündlichen Prüfung in jeweils einfacher Gewich-
tung. Eine Abweichung von der rechnerisch ermittel-
ten Note ist möglich, wenn dies unter Würdigung der 
Gesamtleistung geboten erscheint. Der Fachprü-
fungsausschuss begründet die Abschlussnote auf Ver-

langen eines Mitglieds des allgemeinen Prüfungsaus-
schusses.“

30.  § 57 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Der allgemeine Prüfungsausschuss gibt der 
Schülerin oder dem Schüler das Prüfungsergeb-
nis bekannt.“

 b)  Absatz 5 wird aufgehoben.

31.  Die Anlagen werden wie folgt geändert:

 a)   Die Überschrift der Anlage D 3 wird wie folgt ge-
fasst:

   „Berufliches Gymnasium für Gesundheit und 
 Soziales

  Fachbereich: Gesundheit und 
     Soziales

  Fachlicher Schwerpunkt: Pädagogik

  Bildungsgang: Erzieherin/AHR
     Erzieher/AHR“.

 b)   In der Überschrift der Anlage D 3a wird die An-
gabe zu „Fachlicher Schwerpunkt“ „Informatik“ 
durch die Angabe „Technische Informatik“ er-
setzt.

 c)   In der Überschrift der Anlage D 4 wird die Anga-
be „Fachlicher Schwerpunkt: Kunst, Gestaltung“ 
gestrichen.

 d)   In der Überschrift der Anlage D 7 wird in der An-
gabe „Fachlicher Schwerpunkt“ das Wort „Natur-
wissenschaften“ durch das Wort „Biologietech-
nik“ ersetzt.

 e)   In der Überschrift der Anlage D 8 wird in der An-
gabe „Fachlicher Schwerpunkt“ das Wort „Natur-
wissenschaften“ durch das Wort „Chemietechnik“ 
ersetzt.

 f)   In der Überschrift der Anlage D 9 wird in der An-
gabe „Fachlicher Schwerpunkt“ das Wort „Natur-
wissenschaften“ durch das Wort „Physiktechnik“ 
ersetzt.

 g)   In der Überschrift der Anlage D 10 wird in der 
Angabe „Fachlicher Schwerpunkt“ das Wort „Na-
turwissenschaften“ durch das Wort „Umwelttech-
nik“ ersetzt.

 h)   In der Überschrift der Anlage D 12 wird die An-
gabe „Fachlicher Schwerpunkt: Wirtschaftswis-
senschaften“ gestrichen.

 i)   In der Anmerkungen zur Anlage D 12 mit der 
Überschrift „Berufsabschlussprüfung, Zweite 
Teilprüfung“ wird die Nummer 6 „Korrespondenz 
und Übersetzung“ in „Korrespondenz/Überset-
zung“ geändert.

 j)   Die Überschrift der Anlage D 16 wird wie folgt 
gefasst:

   „Berufliches Gymnasium für Gesundheit und 
Soziales

  Fachbereich: Gesundheit und 
     Soziales

  Fachlicher Schwerpunkt: Pädagogik

  Bildungsgang:  Allgemeine Hoch-
schulreife

      (Erziehungswissen-
schaften)“.

 k)   Die Überschrift der Anlage D 17 wird wie folgt 
gefasst:

  „Berufliches Gymnasium für Gesundheit und  
  Soziales

  Fachbereich: Gesundheit und 
     Soziales

  Fachlicher Schwerpunkt: Gesundheit

  Bildungsgang:  Allgemeine Hoch-
schulreife
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      (Freizeitsportleiterin/
Freizeitsportleiter)

     (Sport, Biologie)“.

 l)   Die Überschrift der Anlage D 18 wird wie folgt 
geändert:

  aa)   In der Angabe zu „Fachbereich“ werden die 
Wörter „Kunst und“ gestrichen.

  bb)   Die Angaben „Fachlicher Schwerpunkt: 
Kunst, Musik, Gestaltung“ werden gestri-
chen.

 m)  Die Überschrift der Anlage D 19 wird wie folgt 
gefasst:

  „Berufliches Gymnasium für Ernährung

  Fachbereich: Ernährung

  Bildungsgang:  Allgemeine Hoch-
schulreife

     (Ernährung)“.

 n)   In der Überschrift der Anlage D 21 wird in der 
Angabe „Fachlicher Schwerpunkt“ das Wort 
„Mathematik“ gestrichen.

 o)   In der Überschrift der Anlage D 22 wird in der 
Angabe „Fachlicher Schwerpunkt“ das Wort „Na-
turwissenschaften“ durch das Wort „Biologietech-
nik“ ersetzt.

 p)   In der Überschrift der Anlage D 23 wird in der 
Angabe „Fachlicher Schwerpunkt“ das Wort „Na-
turwissenschaften“ durch das Wort „Chemietech-
nik“ ersetzt.

 q)   In der Überschrift der Anlage D 25 werden die 
Angaben „Fachlicher Schwerpunkt: Sprache und 
Literatur“ gestrichen“.

 r)   In den Überschriften der Anlagen D 27 und D 28 
werden jeweils die Angaben „Fachlicher Schwer-
punkt: Wirtschaftswissenschaften“ gestrichen.

 s)   Die Fußnoten der Anlage 29 werden wie folgt ge-
fasst:

   „1) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben/Bildungs-
pläne, entscheidet die Bildungsgangkonferenz 
über die Auslegung des fachlichen Schwerpunk-
tes.

   2) In der Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung 
wird der Stundenanteil der Wirtschaftslehre den 
Fächern des fachlichen Schwerpunktes zugerech-
net.

   3) Nehmen Schülerinnen oder Schüler nicht am 
Unterricht im Fach Religionslehre teil, so erhalten 
sie gemäß dem Angebot der Schule Unterricht in 
einem Fach, das dem gesellschaftswissenschaftli-
chen Aufgabenfeld zugeordnet ist und eine dem 
berufsübergreifenden Lernbereich entsprechende 
Aufgabenstellung abdeckt.

   4) Für Schülerinnen und Schüler, die zum Erwerb 
der allgemeinen Hochschulreife die zweite 
Fremdsprache fortsetzen wollen, ist ein entspre-
chendes Angebot von 160 Stunden vorzusehen.“

Abschnitt 6
Änderung der APO-BK Anlage E

Die APO-BK Anlage E wird wie folgt geändert:

 1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Anlage E
Bildungsgänge der Fachschule

(§ 22 Absatz 7 SchulG)“.

 2.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)   Die Angaben zu §§  2 bis 4 werden wie folgt ge-
fasst:

  „§ 2 Aufbau

  § 3 Gliederung

  § 4 Organisation“.

 b)   Die Angabe zum 2. Unterabschnitt wird wie folgt 
gefasst:

  „2. Unterabschnitt
  Ernährungs- und Versorgungsmanagement“.

 c)  Die Angabe zu § 35 wird wie folgt gefasst:

  „§ 35 (aufgehoben)“.

 3.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift werden die Wörter „der Fach-
schule“ gestrichen.

 b)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Nummer  1 und 3 wird jeweils das Wort 
„Hauswirtschaft“ durch die Wörter „Ernäh-
rungs- und Versorgungsmanagement“ ersetzt.

  bb)   In Nummer 4 wird das Wort „Familienpfl ege,“ 
gestrichen.

 4.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift werden die Wörter „der Bil-
dungsgänge“ gestrichen.

 b)   In Satz 1 wird das Wort „Hauswirtschaft“ durch 
die Wörter „Ernährungs- und Versorgungsma-
nagement“ ersetzt.

 5.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift werden die Wörter „der Bil-
dungsgänge“ gestrichen.

 b)   In den Absätzen 2 und 3 wird jeweils das Wort 
„fachrichtungsübergreifenden“ durch das Wort 
„berufsübergreifenden“ und das Wort „fachrich-
tungsbezogenen“ jeweils durch das Wort „berufs-
bezogenen“ ersetzt.

 6.   In § 17 Absatz 2 wird das Wort „Familienpfl ege“ ge-
strichen.

 7.   In der Zwischenüberschrift vor §  22 wird das Wort 
„Hauswirtschaft“ durch die Wörter „Ernährungs- 
und Versorgungsmanagement“ ersetzt.

 8.   In § 22 Absatz 1 bis 3 und §§ 23 und 24 Absatz 1 und 
2 wird jeweils das Wort „Hauswirtschaft“ durch die 
Wörter „Ernährungs- und Versorgungsmanagement“ 
ersetzt.

 9.  In § 27 wird das Wort „Familienpfl ege“ gestrichen.

10.  § 28 Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

  „Bewerberinnen und Bewerber, die anstelle der ge-
forderten berufl ichen Qualifi kation die Hochschulzu-
gangsberechtigung oder eine nicht einschlägige Be-
rufsausbildung nachweisen, können aufgenommen 
werden, wenn sie einschlägige berufl iche Tätigkeiten 
im Umfang von mindestens 900 Arbeitsstunden in 
einer für den Bildungsgang geeigneten Einrichtung 
nach-weisen, die den erfolgreichen Besuch eines 
Fachschulbildungsgangs erwarten lassen. Die berufl i-
che Tätigkeit muss innerhalb eines Jahres absolviert 
worden sein. Geeignet sind auch die Ableistung eines 
freiwilligen sozialen Jahres und eines einschlägigen 
Bundesfreiwilligendienstes.“

11.  Der Wortlaut von § 29 wird wie folgt gefasst:

  „In den Fachrichtungen Heilerziehungspfl ege, Sozi-
alpädagogik und Heilpädagogik sind die Versetzung 
und die Zulassung zum Fachschulexamen nur mög-
lich, wenn die Leistungen in der Praxis mindestens 
ausreichend sind. In der Fachrichtung Sozialpädago-
gik müssen darüber hinaus die Leistungen in dem 
Lernfeld „Sozialpädagogische Bildungsarbeit in den 
Bildungsbereichen professionell gestalten“ mindes-
tens ausreichend sein. Eine Nachprüfung ist ausge-
schlossen.“

12.   In § 30 Absatz 1 wird das Wort „Familienpfl ege“ ge-
strichen.

13.   §  35 wird aufgehoben und durch die Angabe „§  35 
(aufgehoben)“ ersetzt.

14.  § 36 Absatz 5 wird aufgehoben.

15.   In den Anlagen E 1 bis E 3 wird jeweils das Wort 
„Fachrichtungsübergreifender“ durch das Wort „Be-




